
ZBB 2004, 316
BGB §§ 242, 362
Keine Berufung auf Nichterfüllung wegen Überweisung auf falsches Konto bei gleichzeitiger Behandlung des
überwiesenen Betrages als Zufluss

ZBB 2004, 317

BGH, Urt. v. 17.03.2004 – VIII ZR 161/03 (OLG Hamm), ZIP 2004, 1354 = WM 2004, 1219

Amtlicher Leitsatz:

Die Berufung auf mangelnde Erfüllung wegen Banküberweisung auf ein anderes als in der Rechnung
angegebenes Konto ist rechtsmissbräuchlich, wenn der Gläubiger sich die durch die Bank vorgenommene
Verbuchung und Verrechnung des überwiesenen Betrages im Rechtsverkehr zu Eigen macht (hier: im
Vermögensverzeichnis zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung).
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